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Flächennutzungsplan - Punktuelle Änderung im Bereich „Sporthalle Manzenberg“ in Tettnang
Frühzeitige Beteiligung nach § 4(1) BauGB vom 05.08.2022 bis 12.09.2022 und frühzeitige Beteiligung nach § 3(1) BauGB 
vom 11.08.2022 bis 12.09.2022

Eingegangene Stellungnahmen

Nr. Behörde / TÖB Beschluss Kenntnis-
nahme

1. Gemeinde Amtzell

2. Gemeinde Eriskirch

3. Landesnaturschutzverband BW

4. Regionalwerk Bodensee

5. Stadt Lindau

6. Regierungspräsidium Freiburg - Forstdirektion

7. Stadt Wangen im Allgäu

8. Stadt Friedrichshafen

9. Deutsche Telekom Technik GmbH

10. Gemeinde Wasserburg

11. Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 9

12. Landratsamt Bodenseekreis

13. Landesamt für Denkmalpflege

14. Regierungspräsidium Tübingen

15. Handwerkskammer Ulm

16. Gemeinde Achberg

17. Regionalverband Bodensee-Oberschwaben

18. Vermögen und Bau Baden Württemberg – Amt Ravensburg
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Flächennutzungsplan - Punktuelle Änderung im Bereich „Sporthalle Manzenberg“ in Tettnang
Frühzeitige Beteiligung nach § 4(1) BauGB vom 05.08.2022 bis 12.09.2022 und frühzeitige Beteiligung nach § 3(1) BauGB 
vom 11.08.2022 bis 12.09.2022

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

TÖB
1

Gemeinde Amtzell (Stellungnahme vom 05.08.2022)

Die Gemeinde Amtzell hat zum o.g. Verfahren keine 
Anregungen, wir wünschen einen guten Verlauf!

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
2

Eriskirch (Stellungnahme vom 05.08.2022)

Die Gemeinde Eriskirch hat keine Einwendungen oder
Ergänzungen zur vorliegenden Planung.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
3

Landesnaturschutzverband BW (Stellungnahme vom 05.08.2022)

Vielen Dank für die Übersendung der Unterlagen und 
die damit verbundene Möglichkeit, uns an dem 
Verfahren zu beteiligen.

Wir haben die Unterlagen an unsere ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen vor Ort weitergeschickt.

Sollte keine LNV-Stellungnahme abgegeben werden, 
so bitten wir, dies nicht als Zustimmung zu der 
Planung zu werten. Unsere ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen vor Ort sind leider auf Grund der 
hohen Inanspruchnahme zeitlich nicht immer in der 
Lage, eine Stellungnahme zu erarbeiten.Ihre Frist ist 
fast komplett in den Sommerferien gesetzt, sodass 
eine Bearbeitung zu dieser Zeit oft nur schwer 
möglich ist.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
4

Regionalwerk Bodensee (Stellungnahme vom 08.08.2022)

Wir haben keine Einwände zur Änderung des FNP.

Je nach benötigter Anschlussleistung Strom ist 
eventuell eine Transformatorenstation zur 
Versorgung der Halle notwendig. Wir bitten Sie 
deshalb vorsorglich eine Fläche von ca. 20 m² in der 
Nähe der zu errichtenden Halle als Platz für eine 
Station vorzusehen.

Die Stellungnahme betrifft nicht das gegenständliche 
FNP-Änderungsverfahren, sondern den parallel in Auf-
stellung befindlichen Bebauungsplan.

Im Bebauungsplan ist festgesetzt, dass Nebenanlagen, 
die der Versorgung des Gebiets mit Elektrizität, Gas, 
Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser 
dienen, im gesamten Geltungsbereich ausnahmsweise 
zulässig sind. Sofern eine Trafostation erforderlich sein
sollte, ist der genaue Standort außerhalb des Bauleit-
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Flächennutzungsplan - Punktuelle Änderung im Bereich „Sporthalle Manzenberg“ in Tettnang
Frühzeitige Beteiligung nach § 4(1) BauGB vom 05.08.2022 bis 12.09.2022 und frühzeitige Beteiligung nach § 3(1) BauGB 
vom 11.08.2022 bis 12.09.2022

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

planverfahrens festzulegen.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
5

Stadt Lindau (Stellungnahme vom 11.08.2022)

Die Belange der Stadt Lindau sind nicht betroffen. Es 
bestehen keine Anregungen oder Einwände zum 
geplanten Vorhaben.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
6

Regierungspräsidium Freiburg - Forstdirektion (Stellungnahme vom 11.08.2022)

Im Geltungsbereich der 9. Änderung des 
Flächennutzungsplans „Bereich Schulcampus 
Manzenberg“ liegt kein Wald im Sinne von § 2 
LWaldG. Eine indirekte Betroffenheit von Waldflächen 
(z. B. Waldabstand, Ausgleichsmaßnahmen) ist in den
zur Verfügung gestellten Unterlagen ebenfalls nicht 
erkennbar. Insofern sind forstrechtliche/-fachliche 
Belange von dem im Betreff bezeichneten 
Bauleitplanverfahren nicht berührt.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
7

Stadt Wangen im Allgäu (Stellungnahme vom 16.08.2022)

Vielen Dank für die Beteiligung der Stadt Wangen im 
Allgäu.

Belange der Großen Kreisstadt Wangen im Allgäu 
sind von der Planung nicht berührt.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
8

Stadt Friedrichshafen (Stellungnahme vom 18.08.2022)

Wir bedanken uns für die Beteiligung am o.g. 
Bebauungsplanverfahren.

Die Stadt Friedrichshafen verzichtet auf die Abgabe 
einer offiziellen Stellungnahme am Verfahren, da 
Belange der Stadt Friedrichshafen durch die 

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant
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Flächennutzungsplan - Punktuelle Änderung im Bereich „Sporthalle Manzenberg“ in Tettnang
Frühzeitige Beteiligung nach § 4(1) BauGB vom 05.08.2022 bis 12.09.2022 und frühzeitige Beteiligung nach § 3(1) BauGB 
vom 11.08.2022 bis 12.09.2022

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Flächennutzungsplanänderung nicht berührt sind.

Eine weitere Beteiligung am Änderungsverfahren ich 
nicht erforderlich.

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
9

Deutsche Telekom Technik GmbH (Stellungnahme vom 18.08.2022)

Zu dem o. g. Bebauungsplan haben wir vor gut zwei 
Wochen bereits Stellung bezogen, siehe auch 
Anhang. Diese Stellungnahme gilt bis auf weiteres 
uneingeschränkt.

Hinweis:

Achtung seit 03.05.2021 neue 
Funktionspostfachadresse! Bitte nur noch diese 
benutzen, sie lautet:

T_NL_Suedwest_Pti_32_Bauleitplanung@telekom.de

Die am 03.08.2022 angegebene Stellungnahme der Te-
lekom bezog sich auf das parallele Bebauungsplanver-
fahren und verwies lediglich auf vorhandene TK-Linien 
im Plangebiet sowie nachgelagert ggf. erforderliche Te-
lekommunikationsinfrastruktur. Die Stellungnahme 
wird daher abermals lediglich zur Kenntnis genom-
men.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
10

Gemeinde Wasserburg (Stellungnahme vom 19.08.2022)

Die Gemeinde Wasserburg (B) hat zur geplanten 9. 
FNPä im Bereich Schulcampus Manzenberg, um die 
planrechtlichen Grundlagen für die Realisierung 
einer neuen Sporthalle für den Schulcampus 
Manzenberg zu schaffen, keine Einwände.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
11

Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 9 (Stellungnahme vom 26.08.2022)

B Stellungnahme

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für 
geowissenschaftliche und bergbehördliche Belange 
äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau auf der Grundlage der ihm vorliegenden
Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum 
Planungsvorhaben.

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher 
Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden 
werden können

Keine

2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
die den Plan berühren können, mit Angabe des 

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Flächennutzungsplan - Punktuelle Änderung im Bereich „Sporthalle Manzenberg“ in Tettnang
Frühzeitige Beteiligung nach § 4(1) BauGB vom 05.08.2022 bis 12.09.2022 und frühzeitige Beteiligung nach § 3(1) BauGB 
vom 11.08.2022 bis 12.09.2022

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Sachstandes

Keine

3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken

Geotechnik

Das LGRB weist darauf hin, dass im 
Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher
Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter 
Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern 
für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches 
Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder 
geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin 
getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des 
gutachtenden Ingenieurbüros.

Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung 
vorausgesetzt, wird andernfalls die Übernahme der 
folgenden geotechnischen Hinweise in den 
Bebauungsplan „Sporthalle Manzenberg“

empfohlen:

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am 
LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich
von Hasenweiler-Schottern und Holozänen 
Abschwemmmassen. Mit lokalen Auffüllungen 
vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur 
Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen.

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden 
(bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen 
Verwitterungsbodens im Bereich der Holozänen 
Abschwemmmassen ist zu rechnen.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der 
weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum 
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizontes, 
zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß 
DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen.

Die Formulierung wurde in die Hinweise des parallel in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan übernommen.
Im Rahmen des Verfahrens zur 9. Änderung des FNP 
wird die Stellungnahme daher lediglich zur Kenntnis 
genommen.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Boden

Die lokalen bodenkundlichen Verhältnisse sowie 
Bewertungen der Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) können 
unter https://maps.lgrb-bw.de/ in Form der BK50 
abgerufen werden.

Generell ist bei Planungsvorhaben entsprechend § 2 
Abs. 1 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz 
(LBodSchAG) auf den sparsamen und schonenden 
Umgang mit Boden zu achten. Dies beinhaltet u. a. 
die bevorzugte Inanspruchnahme von weniger 
wertvollen Böden. Ergänzend dazu sollten Moore und 
Anmoore (u. a. als klimarelevante 

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Flächennutzungsplan - Punktuelle Änderung im Bereich „Sporthalle Manzenberg“ in Tettnang
Frühzeitige Beteiligung nach § 4(1) BauGB vom 05.08.2022 bis 12.09.2022 und frühzeitige Beteiligung nach § 3(1) BauGB 
vom 11.08.2022 bis 12.09.2022

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Kohlenstoffspeicher) sowie andere Böden mit 
besonderer Funktion als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte (vgl. LGRBwissen, Bodenbewertung 
– Archivfunktion, https://lgrbwissen.lgrb-bw.de) bei 
Planvorhaben aufgrund ihrer besonderen 
Schutzwürdigkeit möglichst nicht in Anspruch 
genommen werden.

Bodenkundliche Belange werden im Rahmen der 
Anhörung zu konkreten Planungen, wie z. B. 
Bebauungsplänen, beurteilt, wenn Informationen zu 
Art und Umfang der Eingriffe vorliegen.

Mineralische Rohstoffe

Gegen die Planungen bestehen von 
rohstoffgeologischer Seite keine Einwendungen.

Es wird auf folgende Vorgabe hingewiesen: Bei den 
verfahrenspflichtigen Bauvorhaben nach § 3 Absatz 4 
Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) ist bei 
einer voraussichtlich anfallenden Menge von mehr 
als 500 Kubikmeter Erdaushub ein 
Abfallverwertungskonzept zu erstellen (siehe 
Schreiben des Ministeriums für Landesentwicklung 
und Wohnen, Baden-Württemberg „Hinweise zur 
Berücksichtigung des § 3 Abs. 4 LKreiWiG und des § 
2 Abs. 3 LBodSchAG im baurechtlichen Verfahren“). 
Darin soll die wirtschaftliche Verwendbarkeit von 
überschüssigem Erdaushub für technische Bauwerke
oder, ggf. nach Aufbereitung, als mineralischer 
Rohstoff geprüft werden („Erläuterungen und 
Hinweise des UM B.-W. zum 
Abfallverwertungskonzept nach § 3 Abs. 4 
LKreiWiG“).

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Grundwasser

Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer 
Sicht keine Hinweise oder Anregungen vorzubringen.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Bergbau

Bergbehördliche Belange werden von der Planung 
nicht berührt.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Abwägungsprotokoll
Fassung vom 14.11.2022 Seite 6

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/


Flächennutzungsplan - Punktuelle Änderung im Bereich „Sporthalle Manzenberg“ in Tettnang
Frühzeitige Beteiligung nach § 4(1) BauGB vom 05.08.2022 bis 12.09.2022 und frühzeitige Beteiligung nach § 3(1) BauGB 
vom 11.08.2022 bis 12.09.2022

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Geotopschutz

Im Bereich der Planfläche sind Belange des 
geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht tangiert.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Allgemeine Hinweise

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse 
können dem bestehenden Geologischen Kartenwerk, 
eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen 
Bohrdaten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-
Kataster, welches im Internet unter der Adresse 
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung
LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen 
werden kann.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
12

Landratsamt Bodenseekreis (Stellungnahme vom 31.08.2022)

Fachliche Stellungnahme siehe Buchstabe C

A. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher 
Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden 
werden können

Art der Vorgabe

Rechtsgrundlage

Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen 
oder Befreiungen)

B. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
die den o. g. Entwurf berühren können, mit Angabe 
des Sachstands

-----

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

C. Stellungnahme aus der eigenen Zuständigkeit zu 
dem o. g. Entwurf, gegliedert nach Sachkomplexen, 
jeweils mit Begründung und ggfls. Rechtsgrundlage

I. Belange des Planungsrechts:

1. Wir bitten um Prüfung und ggf. anschließender 
Änderung der Unterlagen, ob tatsächlich bereits in 
der vorbereitenden Bauleitplanung (in Bezug auf das 
Entwicklungsgebot) ein sonstiges Sondergebiet oder 
eher eine Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung 

Es wird gem. Planteil ein sonstiges Sondergebiet fest-
gesetzt. 

Der Titel des Planteils und der Begründung wird um 
den Begriff „Sonstiges“ ergänzt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

Abwägungsprotokoll
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Flächennutzungsplan - Punktuelle Änderung im Bereich „Sporthalle Manzenberg“ in Tettnang
Frühzeitige Beteiligung nach § 4(1) BauGB vom 05.08.2022 bis 12.09.2022 und frühzeitige Beteiligung nach § 3(1) BauGB 
vom 11.08.2022 bis 12.09.2022

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

„Sporthalle Manzenberg“ dargestellt werden soll. werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

2. Darüber hinaus weisen wir daraufhin, dass § 3 Abs.
2 Satz 2 BauGB die Planungsträger verpflichtet, in 
der noch ausstehenden Auslegungsbekanntmachung 
anzugeben, welche umweltbezogenen Informationen 
verfügbar sind.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

3. Die Rechtsgrundlagen haben einen veralteten 
Stand. Wir bitten diese (BauGB) anzupassen.

Die Rechtsgrundlage wird aktualisiert.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

II. Belange des Natur- und Landschaftsschutzes:

Durch die Umwandlung einer Grünfläche in ein 
Sondergebiet ist ein Verlust an naturschutzfachlicher 
Qualität generell nicht auszuschließen. Die 
vorgelegten Unterlagen weisen aber eine intensive 
Auseinandersetzung mit diesen Themen auf, so dass 
auf Ebene des Flächennutzungsplanes keine weiteren
Punkte vorgebracht werden.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

III. Belange des Wasser- und Bodenschutzes:

Wir bitten im Umweltbericht in Kapitel 5.1.4 
Schutzgut Boden den Passus „Ausläufer der Deponie 
St. Johann sind nicht zu erwarten“ zu streichen und 
durch den folgenden Passus zu ersetzen:

„Der Neubau der Sporthalle grenzt südöstlich an die 
AA St Johann an. Diese wurde am Südrand mit der 
Einrichtung einer Dichtwand teilsaniert. Die 
Dichtwand dient zur Erfassung und Ableitung des 
kontaminierten Grundwassers aus der Auffüllung zur 
Kläranlage. Durch die Neubebauung darf die 
Funktionsweise der Dichtwand nicht beeinträchtigt 
werden. Die Bauausführung ist mit dem Amt für 
Wasser- und Bodenschutz abzustimmen. Der 
geotechnische Untersuchungsbericht des Ing. Büro 
KSW aus Ravensburg vom 03. Nov 2020 beschreibt 
die notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung dieser 
Vorgaben.“

Der Umweltbericht wird entsprechend ergänzt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Flächennutzungsplan - Punktuelle Änderung im Bereich „Sporthalle Manzenberg“ in Tettnang
Frühzeitige Beteiligung nach § 4(1) BauGB vom 05.08.2022 bis 12.09.2022 und frühzeitige Beteiligung nach § 3(1) BauGB 
vom 11.08.2022 bis 12.09.2022

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

IV. Belange des Verkehrsrechts:

Die verkehrliche Erschließung ist im gegenwärtigem 
Planungsstadium eher kritisch zu beurteilen. Gegen 
die Planung bestehen aus verkehrsrechtlicher Sicht 
jedoch keine Einwendungen, sofern eine 
ausreichende Anzahl an Stellplätzen und eine 
geeignete Erschließung im Rahmen des 
nachgelagerten Bebauungsplanverfahrens 
nachgewiesen werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
13

Landesamt für Denkmalpflege (Stellungnahme vom 07.09.2022)

Vielen Dank für die Beteiligung des Landesamtes für 
Denkmalpflege im Rahmen der Anhörung der Träger 
öffentlicher Belange!

Im Plangebiet sind nach aktuellem Wissensstand 
keine archäologischen Kulturdenkmale bekannt.

Wir bitten Sie dennoch, folgenden Hinweis auf die 
Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG in die 
Planunterlagen aufzunehmen.

Sollten bei der Durchführung vorgesehener 
Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG 
umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der 
Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde 
(Steinwerkzeuge,Metallteile, Keramikreste, Knochen, 
etc.) oder Befunde (Gräber,Mauerreste, 
Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) 
sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der 
Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, 
sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird
hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation 
archäologischer Substanz ist zumindest mit 
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 
Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in 
Kenntnis gesetzt werden.

Im parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 
sind die relevanten Hinweise zum Denkmalschutz be-
reits enthalten. Im Rahmen des Verfahrens zur 9. Än-
derung des FNP wird die Stellungnahme daher ledig-
lich zur Kenntnis genommen.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
14

Regierungspräsidium Tübingen (Stellungnahme vom 07.09.2022)

B. Stellungnahme 

Keine Anregungen oder Bedenken.

Fachliche Stellungnahme siehe Seite  

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Flächennutzungsplan - Punktuelle Änderung im Bereich „Sporthalle Manzenberg“ in Tettnang
Frühzeitige Beteiligung nach § 4(1) BauGB vom 05.08.2022 bis 12.09.2022 und frühzeitige Beteiligung nach § 3(1) BauGB 
vom 11.08.2022 bis 12.09.2022

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

TÖB
15

Handwerkskammer Ulm (Stellungnahme vom 08.09.2022)

Die Handwerkskammer Ulm hat zum aktuellen 
Verfahrensstand keine Bedenken und Anregungen 
vorzutragen.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
16

Gemeinde Achberg (Stellungnahme vom 09.09.2022)

Die Gemeinde Achberg gibt zu o.g. Bauleitplanung 
keine Stellungnahme ab, da Belange der Gemeinde 
Achberg nicht berührt erscheinen.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
17

Regionalverband Bodensee-Oberschwaben (Stellungnahme vom 13.09.2022)

Durch die o.g. Flächennutzungsplanänderung sind 
keine zu beachtenden Ziele der Raumordnung nach 
dem Regionalplan betroffen.

Der Regionalverband bringt daher zur o.g. 
Flächennutzungsplanänderung keine Anregungen 
oder Bedenken vor.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
18

Vermögen und Bau Baden Württemberg – Amt Ravensburg (Stellungnahme vom 07.09.2022)

Das Land Baden-Württemberg 
(Liegenschaftsverwaltung) vertreten durch den 
Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-
Württemberg – Amt Ravensburg – erhebt gegen die 
oben genannte 9. Änderung des 
Flächennutzungsplans keine Einwendungen, da keine
Grundstück des Landes betroffen sind.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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